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"nördlich des Afferder Weges"
BEBAUUNGSPLAN:

M.=1:500

1.Änderung

ÜBERSICHTSPLAN M.=1:5000

UN 42

Textliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 -11 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO
In den Allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht-
störende Gewerbebetriebe, Anlagen für die Verwaltungen, Gartenbaubetriebe,
Tankstellen) gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.

1.2 Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO
Die in Mischgebieten nach § 6 (2) Nr. 8 BauNVO zulässigen Vergnügungsstätten
sind gem. § 1 (5) BauNVO unzulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung
gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 -21 BauNVO

2.1. Geschossflächenzahl
Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in
anderen Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden
Treppenräume und einschließlich der Umfassungswände gem. § 20 (3) Satz 2
BauNVO mitzuberechnen.

2.2 Höhe baulicher Anlagen
Die Firsthöhe (FH) wird gemessen von der Oberkante der nächstgelegenen fertig
ausgebauten Erschließungsanlage vor dem Grundstück bis zum obersten
Dachabschluss.
Die Traufhöhe (TH) wird gemessen von der Oberkante der nächstgelegenen fertig
ausgebauten Erschließungsanlage vor dem Grundstück bis Oberkante Dachhaut in
Flucht der Außenseite des traufenseitigen Außenmauerwerks.

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 BauNVO

3.1 überbaubare Grundstücksfläche
Unselbständige Bauliche Anlagen in Form von Treppentürmen, vorgelagerten
Nebenräumen oder Wintergärten bis zu einer Grundfläche von max. 7 m² dürfen die
vorderen und rückwärtigen Baugrenzen ausnahmsweise bis 2,0 m überschreiten.
An den vorderen und hinteren Grenzen muss mit Grenzabstand gebaut werden.

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen,
gem. § 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO

4.1 Im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA 2) sind Stellplätze und Garagen nur inner-
halb der überbaubaren Flächen und in den seitlichen Abstandsflächen in Höhe der
überbaubaren Flächen zulässig. Stellplätze sind darüber hinaus auf den hierfür
festgesetzten Flächen (St) zulässig.

4.2 Die festgesetzten Flächen für Garagen im Allgemeinen Wohngebiet 2 (WA2) am
nordöstlichen Plangebietsrand sind der bestehenden Bebauung an der
August-Schmidt-Straße zugeordnet.

4.3 Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Eine
Überschreitung der rückwärtigen Baugrenze bis zur rückwärtigen Grundstücks-
grenze ist zulässig, wenn die Oberkante der Tiefgaragendecke das Niveau der
zugeordneten Erschließungsstraße (OK Fahrbahn) um höchstens 0,50 m
überschreitet.

5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

5.1. In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) und in den Mischgebieten 1 und 3 (MI
1,3) sind die Stellplatzzufahrten, Stellplatz- und Hofflächen in wasserdurchlässiger
Bauweise (Porenstein oder sonstiges wasserdurchlässiges Pflaster, Pflasterung mit
Rasenfugen, wassergebundene Decke, Schotterrasen) auszuführen. Andere

Hauptfirstrichtung

5. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB a)

Bäume anpflanzen
siehe textliche Festsetzung Nr. 7.2

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
siehe textliche Festsetzung Nr. 8

Bäume erhalten
siehe textliche Festsetzung Nr. 8

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B.
von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Bau-
gebiets (z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts-
anlagen, siehe textliche Festsetzung Nr. 4

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Flächen
G      Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
L       Leitungsrecht zugunsten der Stadtbetriebe

6. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB b)

Ga     Flächen für Garagen
St      Flächen für Stellplätze und Carports

Umgrenzung von Flächen für  besondere
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
Lärmbelästigungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
siehe textliche Festsetzung Nr. 6

lärmvorbelastete Bereiche
siehe textliche Festsetzung Nr. 6

Kennzeichnungen

E erhaltenswerte Gebäude

Örtliche Bauvorschriften

 zulässige Dachform: Satteldach      SD

zulässige Dachnneigung
38-45°

      38-45°

 Walmdach      WD
      ZD  Zeltdach

Bauweise (Porenstein oder sonstiges wasserdurchlässiges Pflaster, Pflasterung mit
Rasenfugen, wassergebundene Decke, Schotterrasen) auszuführen. Andere
Befestigungsarten sind ausnahmsweise zulässig, wenn das abfließende Regen-
wasser durch andere technische Einrichtungen versickert oder in die Gartenflä-
chen auf dem Grundstück abgeleitet wird.

5.2 Die Mischverkehrsfläche südlich der Vaersthausener Straße ist in wasser-
durchlässigem Material - wassergebundene Decke oder Drainpflaster - auszu-
führen.

6 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigungen
gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB)

6.1 Zum Schutz vor Einwirkungen des Verkehrslärms der Friedrich-Ebert-Straße
und des Afferder Weges werden bei einer baulichen Errichtung oder baulichen
Änderung von Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, passive Schallschutzmaßnahmen (Luftschalldämmung
von Außenbauteilen) erforderlich.

Für die entsprechend gekennzeichneten Fassaden sind folgende Schallschutz-
maßnahmen erforderlich (Berechnung gemäß DIN 4109):

Die mit der Ziffer 4 gekennzeichneten Teile des Flurstücks 446, Flur 2 sind gering-
fügig mit Lärm vorbelastet. Es werden tagsüber Werte bis zu 60 dB(A) erreicht.

Für die seitlich gelegenen, d.h. senkrecht zur Straße ausgerichteten Fassaden kann
das erforderliche Schalldämmmaß um eine Klasse reduziert werden.

Für Schlafräume ist  - zum Zwecke einer ausreichenden Lüftung und zur Sicherung
der Nachtruhe - zusätzlich eine vom Öffnen der Fenster unabhängige Lüftung
vorzu- sehen, die zusammen mit dem Fenster die erforderliche Schalldämmung
erreicht.

Ist im Mischgebiet 1 (MI1) eine geschlossene Bauweise in diesem Bereich nicht
durchführbar, so ist die Baulücke durch eine mindestens 3 m hohe Mauer oder
Nebenanlagen zu schließen.

Die detailliert ermittelten Beurteilungspegel für einzelne Immissionspunkte sind der
Anlage 1.1 der schalltechnischen Untersuchung vom 21.07.1999 (zugleich Anlage
zur Bebauungsplanbegründung) zu entnehmen.

Ausnahmen von Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen
anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen
ausreichen.

Kennzeichnung  maßgeblicher
Außenlärmpegel
in dB(A)

erforderliches resultierendes Schalldämmmaß
Rw,res des Außenbauteils
in dB

61-65

71-75

66-70

Aufenthaltsräume
in Wohnungen

Büroräume und
ähnliches

35

40
45

30

35
40

1

2

3

1

Das resultierende Schalldämmmaß wird in der Regel durch den Einbau von
Fenstern mit der entsprechenden Schallschutzklasse (bewertetes
Schalldämmmaß gemäß VDI-Richtlinie 2719, Tafel 3) erreicht. Bei der Anordnung
der Lüftungseinrichtungen/Rolladenkästen ist deren Schalldämmmaß bei der
Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes R'wres zu berücksichtigen.

erforderliches R'w,res
des Außenbauteils
in dB

erforderliches Schall-
dämmmaß der Fenster
in dB

Schallschuzklasse

30

35
40

45

50

25

30
35

40

45

1

2
3

4

5

7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen  gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB

7.1 Die als private Grünfläche festgesetzte, mit der  Ziffer A gekennzeichnete Fläche
ist mit standortgerechten heimischen Bäumen und Sträuchern begrünen. Die
Bäume sind im Abstand von höchstens 12 m zu pflanzen. Pro qm Pflanzstreifen ist
mindestens ein Strauch anzupflanzen.

7.2 Die Standorte der zeichnerisch festgesetzten Einzelbäume können um bis zu
2 m verschoben werden, wenn dies aufgrund der Anordnung von Stellplätzen
oder Zuwegungen erforderlich ist.

7.3 Stellplatzanlagen mit mehr als 3 offenen Stellplätzen sind mit Bäumen zu
bepflanzen und mit einer mindestens 1,20 m hohen Hecke einzufassen. Je 5
oberirdischer Stellplätze ist ein standortgerechter, heimischer Laubbaum zu
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

7.4 Das zu verwendende Pflanzenspektrum ist der standortgerechten Vegetation
anzupassen. Die folgende Pflanzenliste ist als Leitlinie zu verwenden:

Bäume: Hainbuche, Feldahorn, Eberesche, Esche, Vogelkirsche, Obstb däume.
Der Stamm in 1,0 m Höhe muss im Pflanzzustand einen Mindestumfang von 20 cm
haben.
Sträucher: 2x verpflanzt, 80-100 cm hoch: Stechpalme, Hundsrose, Schlehe,
Haselnuss, Hartriegel, Holunder, Weißdorn, Liguster, Schneeball, Pfaffenhütchen.
Hecken: Hainbuche, Rotbuche, Liguster, Weißdorn.

7.5 Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit mehr als 25 m² Grundfläche sind mit
Ausnahme von Terrassenbereichen mit einer extensiven Dachbegrünung zu
versehen.

8 Pflanzbindungen
gem. § 9 (1) Nr. 25a und b BauGB

8.1 Die im Bebauungsplan durch Flächenausweisung gekennzeichneten Gehölz-
bestände und Einzelbäume sind zu erhalten. Darüber hinaus sind alle Einzel-
bäume mit einem Stammumfang von mehr als 0,60 m gemessen in 1,00 m  Höhe
zu erhalten, zu unterhalten und zu pflegen.
Bei Beseitigung von Gehölzbeständen sind entsprechende Ersatzpflanzungen vor-
zunehmen. Bei der Baudurchführung sind in jeder Phase die geschützten Vegeta-
tionsbestände vor schädlichen Einflüssen zu bewahren (siehe DIN 1829: Schutz
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen).

Örtliche Bauvorschriften
gem. § 86 BauO NW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1. Dächer
1.1 Von der zeichnerisch festgesetzten Firstrichtung dürfen untergeordnete Dächer
(Zwerchhäuser, Dächer von Anbauten und Nebengebäuden) abweichen.

1.2 Hauptdächer sind mit der zeichnerisch festgesetzten Dachneigung auszu-
führen. Untergeordnete Gebäudeteile mit nicht mehr als 6,00 m Tiefe dürfen aus-
nahmsweise auch eine abweichende Dachform aufweisen.

1.3 Die Dächer sind mit anthrazitfarbenen, nicht glänzenden Pfannen auszuführen.
Dachaufbauten sind im Material des Hauptdaches oder mit mattem Zinkblech
einzudecken.

1.4 Die gesamte Breite aller Dachgauben bzw. eines Zwerchgiebels darf 50 % der
Trauflänge nicht überschreiten.

1.5 Gauben sind als Einzelgauben mit einer Breite von höchstens 2,50 m auszu-
führen.

1.6 Die Dächer von Doppelhäusern oder Hausgruppen sind grundsätzlich in
Dachneigung, Material und Farbgestaltung einheitlich auszubilden.

Satzung

Planunterlagen
Die Planunterlage entspricht den Genauigkeitsanforderungen des § 1
der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990

Stand der Katasterkarte: September 2001
Unna, den 29.10.2001

gez. Ross
Kreisvermessungsdirektor

Offenlegung
Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat nach Billigung
durch den ASW der Stadt Unna am 21.06.2000 in der Zeit vom
19.07.2000 bis 25.08.2000 öffentlich ausgelegen gem. § 3(2) BauGB.
Unna, den 07.01.2002

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Frühzeitige Bürgerbeteiligung
Die öffentliche Unterrichtung, Anhörung und Erörterung gem. § 3(1)
BauGB erfolgte vom 13.09.1999 bis 27.09.99

Erarbeitung des Planentwurfes
Dieser Bebauungsplan und die dazu gehörende Begründung wurden
vom Stadtplanungsamt Unna aufgestellt, die Festlegung der
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.
Unna, den 09.10.2002

gez. Leipski

Rechtsgrundlage
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. In der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW
2023).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) berichtigt am 16.01.1998 (BGBl. I S.
137)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung) -BauNVO- in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 in der Änderung vom 22.04.1993
(BGBl. I S. 466, 479).

Planzeichenverordnung (PlanZV-90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).

Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO
NRW) in der Fassung vom 01.03.2000 (GVBl. NW, Nr. 18, S. 256).

Satzungsbeschluß
Der Rat der Stadt Unna hat gem. § 10 BauGB diesen
Bebauungsplan am 20.09.2001 als Satzung beschlossen.
Unna, den 07.01.2002

gez.Weidner
Der Bürgermeister

Bekanntmachung Satzungsbeschluß
Der Satzungsbeschluß zu diesem Bebauungsplan ist gem. § 10(3)
BauGB am 21.12.2001 ortsüblich bekanntgemacht worden.
Unna, den 07.01.2002

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Bestandteile dieses Planes sind
1.     Textliche Festsetzungen
2.     Hinweise
3.     Gestalterische Festsetzungen gem. Landesbauordnung  NW
4.     Begründung gem. § 9(8) BauGB
5.     Eigentümerverzeichnis
6.     Schalltechnisches Gutachten
7.     Begrünungsplan

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluß
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte
am 02.07.1997.
Unna, den 07.01.2002

gez. Weidner
Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluß
Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde vom ASW der
Stadt Unna am 10.03.1997 beschlossen.
Unna, den 07.01.2002

gez. Weidner
Der Bürgermeister

2. Fassaden
2.1 Die Hauptfassaden sind in hellem Putz oder rotem bis rotbraunen Ziegel
auszuführen. Die Farbtönung für die Ziegel ist den RAL-Farben 3000-3002,3011
und 3016 anzupassen. Die Farbtönung für die Putzflächen ist den RAL-Farben
1013, 1014, 7035, 7047, 9001. 9002 sowie 9016 anzupassen. Für untergeordnete
oder gliedernde Fassadenelemente sind auch andere Materialien zulässig. Aus-
geschlossen sind jedoch Materialien mit glänzender Oberfläche wie Fliesen, Kupfer
oder Aluminium.

2.2 Doppelhäuser und Hausgruppen sind in Fassadenmaterial und Farbgestaltung
einheitlich auszubilden.

2.3 Im Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA1) und im Mischgebiet 1 und 3 (MI1 und 3)
sind Fenster- und Türöffnungen als hochrechteckige Formate auszubilden.
Quadratische und liegende Formate sind zulässig, wenn sie durch hochrecht-
eckige Teilungen gegliedert werden.

3. Einfriedungen
3.1 Bei Einfriedung der rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen sind
Hecken oder eingegrünte Zäune zu verwenden. Für die Einfriedung der Vorgärten
sind nur Hecken bis zu einer Höhe von 0,6 m zulässig. Für heckenartige Einfrie-
dungen sind ausschließlich heimische Laubgehölze erlaubt.

Die Örtlichen Bauvorschriften gelten nicht für das Mischgebiet 2 (MI2)

Hinweise
1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschicht-
liche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit,  Höhlen und
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erd-
geschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist
der Stadt Unna als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Amt für
Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe, unverzüglich anzuzei-
gen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls dies nicht vorher
von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für
wissen-schaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4
DSchGNW).

2. Sofern für die Erstellung von baulichen Anlagen das Grundwasser abgesenkt
werden muss, ist dies nur während der Bauphase zulässig. Die Errichtung einer
dauerhaften funktionstüchtigen Wasserhaltungsanlage zur Absenkung und Ab-
leitung von Grundwasser ist nicht gestattet (vgl. § 1a WHG). Kellerräume sollten -
sofern die Sohle unter dem Grundwasserspiegel vorgesehen ist - wasserdicht
ausgebildet werden.
Drainagen dürfen nicht an die Kanalisation angeschlossen werden.

3. Das Oberflächenwasser von Dachflächen und versiegelten Flächen ist über
Sickermulden, -rigolen oder -schächte auf dem Grundstück zu versickern. Sollte
dies aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich sein, so sind Zisternen zur
Regenwassernutzung zu errichten.

4. Werden im Zuge von Aushubarbeiten für Baumaßnahmen Bodenverunreini-
gungen oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten unver-
züglich einzustellen und der Fachbereich Natur und Umwelt des Kreises Unna,
Aufgabenbereich Bodenschutz/Altlasten zu informieren und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen.

5. Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich innerhalb der Kontrollzone und
des Bauschutzbereiches (§12 LuftVG) des Verkehrsflughafens Dortmund. Mit
Lärmauswirkungen ist zu rechnen. Für die Luftfahrtbehörde gibt es keine rechtliche
Handhabe, in irgendeiner Form gegen beanstandete Lärmauswirkungen gegen den
Flugbetrieb tätig zu werden.

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 1-11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
siehe textliche Festsetzung Nr. 1.1

Mischgebiete
siehe textliche Festsetzung Nr. 1.2

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
siehe textliche Festsetzung Nr. 3.1

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung:
Mischverkehrsfläche

Festsetzungen

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl      0,4

Geschossflächenzahl      0,8

Zahl der Vollgeschosse  - zwingend       II

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß       III

Zahl der Vollgeschosse als Mindest-
und Höchstmaß

      II-III

  FH max: 11 m
  TH: 6-7 m

Firsthöhe als Höchstmaß
Traufhöhe als Mindest- und Höchstmaß

offene Bauweise      o

geschlossene Bauweise      g

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche
siehe textliche Festsetzung Nr. 7.1

Planzeichenerklärung

A

MF

siehe textliche Festsetzung Nr. 2.2

siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1
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